
einer Beschäftigung zunächst keine Gesamtsozialversicherungsbeiträge zu zahlen, keine
Meldungen zu erstatten und von den Sozialversicherungsträgern zunächst keine
Leistungen zu erbringen sind.

Diese Rechtsfolgen treten auch dann ein, wenn nur einer der Beteiligten gegen den
Bescheid der Deutschen Rentenversicherung Bund Rechtsmittel eingelegt hat, selbst
dann, wenn der andere Beteiligte mit der Feststellung der Beschäftigung einverstanden
war.

Eine dem  7a  6 Satz 1  entsprechende Regelung für Statusentscheidungen
der Einzugsstellen  der Rentenversicherungsträger im Rahmen von
Betriebsprüfungen besteht nicht. In diesen Fällen entfalten Rechtsbehelfe keine
aufschiebende Wirkung.

Weitere Informationen können Sie der  von summa summarum sowie
dem gemeinsamen Rundschreiben der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung
„ “ vom 1. April 2022 entnehmen.

Obligatorisches Anfrageverfahren für Ehegatten/Lebenspartner,
Abkömmlinge und -Gesellschafter-Geschäftsführer

Nach  28a  3 Satz 2  1 Buchst.  und   haben Arbeitgeber der
Einzugsstelle bei der Anmeldung zusätzlich anzugeben, ob zum Arbeitgeber eine
Beziehung als Ehegatte, Lebenspartner oder Abkömmling besteht,  ob es sich um eine
Tätigkeit als geschäftsführender Gesellschafter einer  handelt.

Lebenspartner in diesem Sinne sind die Lebenspartner einer eingetragenen
Lebenspartnerschaft nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz.

Unter Abkömmlingen sind Kinder, nichteheliche Kinder, adoptierte Kinder, Enkel und
Urenkel zu verstehen. Das Statusfeststellungsverfahren ist nicht auf die Kinder in erster
Generation beschränkt. Stief- und Pflegekinder gelten hingegen nicht als Abkömmlinge.

Bei der Anmeldung ist dieser Personenkreis gesondert darzustellen und mit einem
„Statuskennzeichen“ zu versehen. Dabei ist anzugeben:

1 = Ehegatte, Lebenspartner oder Abkömmling des Arbeitgebers
2 = Geschäftsführender Gesellschafter einer 

Bei einer Unternehmergesellschaft (UG) (haftungsbeschränkt) handelt es sich um eine
besondere Variante der , die mit einem Stammkapital von weniger als 25.000 Euro
gegründet wird. Daher gilt das obligatorische Statusfeststellungsverfahren auch bei der
Anmeldung eines geschäftsführenden Gesellschafters einer UG (haftungsbeschränkt).
Auch hier ist das Statuskennzeichen „2“ zu vergeben.

Auch das obligatorische Anfrageverfahren (  7a  1 Satz 2 ) ist im Rahmen

§ Abs. SGB IV
bzw.
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der sog. Elementenfeststellung ab 1. April 2022 auf die Feststellung einer abhängigen
Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit beschränkt (  7a  2 Satz 1 ). Eine
Entscheidung über die Versicherungspflicht in der Kranken-, Pflege-, Renten- und
Arbeitslosenversicherung aufgrund einer Beschäftigung erfolgt nicht.

Weitergehende Informationen können dem gemeinsamen Rundschreiben der
Spitzenorganisationen der Sozialversicherung „

“ vom 1. April 2022 entnommen werden.

Das  hat in seinen Urteilen vom 16. Juli 2019 (B 12 KR 5/18 R und B 12 KR 6/18 R)
die Auffassung vertreten, dass auch bei einem Wechsel der Krankenkasse in der
Anmeldung des Beschäftigten bei der neuen Krankenkasse ein entsprechendes
Kennzeichen zu setzen und ein Statusfeststellungsverfahren durch die Deutsche
Rentenversicherung Bund durchzuführen ist. 

Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung folgen der Auffassung des  nicht.
Statusfeststellungsverfahren auch beim Wechsel der Krankenkasse würden sowohl bei der
Deutschen Rentenversicherung Bund als auch bei den Arbeitgebern zu zusätzlichem
Verwaltungsaufwand führen, dem kein Mehrwert gegenüberstünde. Es bleibt daher bei
der bisherigen Verfahrensweise.

Nähere Informationen können dem Besprechungsergebnis der Spitzenorganisationen der
Sozialversicherung über Fragen des gemeinsamen Beitragseinzugs am 18. März 2020,

 3 entnommen werden.

Nach Abschluss des Statusfeststellungsverfahrens wird die Entscheidung den Beteiligten
mittels eines rechtsbehelfsfähigen Bescheides mitgeteilt.

Bei Statusentscheidungen im obligatorischen Verfahren gelten die Besonderheiten zum
Beginn der Versicherungspflicht, zur Fälligkeit der Beiträge und zur fehlenden
aufschiebenden Wirkung von Rechtsbehelfen nicht.

Steuerberater haben, anders als Rentenberater, keine Vertretungsbefugnis in
Statusfeststellungsverfahren ( -Urteile vom 5. März 2014 – B 12 R 4/12 R und B 12 R
7/12 R). Weitergehende Informationen können der  von summa
summarum entnommen werden.

Unsere Leseempfehlung

§ Abs. SGB IV
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